
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/1/28 1Ob2382/96t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

EO §394

Rechtssatz

Gegner im Sinne des § 394 EO ist derjenige, der von der gefährdeten Partei als deren Antragsgegner (=Gegner der

gefährdeten Partei) bezeichnet und damit in das Sicherungsverfahren gezogen wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 2382/96t

Entscheidungstext OGH 28.01.1997 1 Ob 2382/96t
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